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1 Einleitung  
 

Die Kommunikation von Behörden und Verwaltung nach innen und nach aussen unterliegt einer be-
sonderen Sorgfaltspflicht. Sie muss vor allem den verwaltungsrechtlichen Vorgaben und Prinzipien 
wie dem Öffentlichkeitsprinzip, dem Vertrauensschutz oder dem Datenschutz genügen. Sie muss 
aber auch dem Amtsgeheimnis oder der Schweigepflicht gerecht werden. 

Kommunikation beinhaltet nicht nur die Weitergabe von Informationen und die allgemeine Öffent-
lichkeitsarbeit. Auch das persönliche Verhalten von Behördenmitgliedern und Verwaltungsmitarbei-
tenden sowie das Erscheinungsbild und die Qualität der Dienstleistungen bilden zentrale Elemente in 
der Wahrnehmung von aussen. 

Das vorliegende Konzept dient als Leitfaden für die Kommunikation der Gemeinde Binningen. Verfas-
ser dieses Papiers ist der Gemeinderat Binningen. Er tritt in seiner Informations- und Kommunikati-
onstätigkeit als Kollegialbehörde auf. Die Adressaten des Konzepts sind der Gemeinderat selber so-
wie die Gemeindeverwaltung Binningen. 

Das Konzept wird regelmässig überprüft und bei Bedarf aktualisiert und weiterentwickelt. Verant-
wortlich dafür ist der Kommunikationsverantwortliche in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungslei-
ter.*1 

 

2 Gesetzliche Grundlagen 
 

2.1 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft 
 

Die Informationspflicht einer Behörde ist in der Kantonsverfassung verankert: 

§ 56 Information 

Die Behörden informieren die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit. 

 

2.2 Informations- und Datenschutzgesetz, IDG 
 

Seit 1.1.2013 ist das Informations- und Datenschutzgesetz (IDG) des Kantons Basel-Landschaft in 
Kraft. Es regelt u. a. das Öffentlichkeitsprinzip: 

§ 17 Informationstätigkeit von Amtes wegen 

1 Das öffentliche Organ informiert die Öffentlichkeit über seine Tätigkeiten und Angelegenheiten von 
allgemeinem Interesse. 

                                                           
* Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch im-
mer die weibliche Form mitgemeint. 
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2 Von allgemeinem Interesse sind Informationen, die Belange von öffentlichem Interesse betreffen 
und für die Meinungsbildung und zur Wahrung der demokratischen Rechte der Bevölkerung von Be-
deutung sind. 

(…) 

4 Über hängige Verfahren darf das öffentliche Organ informieren, wenn dies zur Berichtigung oder 
Vermeidung falscher Meldungen erforderlich ist oder wenn in einem besonders schweren oder Aufse-
hen erregenden Fall angezeigt ist, unverzüglich zu informieren. 

(…) 

Im IDG ist auch geregelt, welche Informationen nicht öffentlich gemacht werden sollen. Dies betrifft 
u. a. Informationen von öffentlichen Organen wie z. B. des Gemeinderats: 

§ 27 Verweigerung oder Aufschub 

1 Das öffentliche Organ hat die Bekanntgabe von oder den Zugang zu Informationen im Einzelfall 
ganz oder teilweise zu verweigern oder aufzuschieben, wenn (…) ein überwiegendes öffentliches (…) 
Interesse entgegensteht. 

2 Ein überwiegendes öffentliches Interesse liegt insbesondere vor, wenn die Bekanntgabe der Infor-
mation oder der Zugang zur Information… 

(…) 

c) … den freien Meinungs- und Willensbildungsprozess der öffentlichen Organe beeinträchtigt oder 

d) … die Position in Verhandlungen beeinträchtigt oder 

e) … die zielkonforme Durchführung konkreter behördlicher (…) Massnahmen beeinträchtigt. 

 

2.3 Verwaltungs- und Organisationsreglement der Gemeinde Binningen 
 

Auf Gemeindeebene ist die Kommunikation im Verwaltungs- und Organisationsreglement beschrie-
ben: 

§ 10 Information und Kommunikation 

1 Der Gemeinderat ist verantwortlich für eine transparente Information des Einwohnerrats, der Fach-
behörden sowie der Öffentlichkeit. 

2 Er sorgt für eine einheitliche, frühzeitige Information über seine Planungen (Strategischer Entwick-
lungs- und Finanzplan, Legislaturprogramm) und seine Entscheide und Vorkehrungen (Controlling und 
Berichtswesen). 

3 Er pflegt die Kontakte zur Einwohnerschaft und zu den Medien und informiert sich über die in der 
öffentlichen Diskussion vorgebrachten Meinungen und Äusserungen. 
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3 Ziele 
 

Das oberste Ziel der Information und Kommunikation besteht darin, die verschiedenen Ansprech-
partner und Anspruchsgruppen der Gemeinde Binningen möglichst umfassend zu informieren und 
die gegenseitigen Kontakte zu pflegen. Dadurch soll die Mitwirkung am politischen Meinungsbil-
dungs- und Entscheidungsprozess gefördert werden. 

Weiter sollen mit der Kommunikation bei der Bevölkerung, den Behörden und den Mitarbeitenden 

• Transparenz und Vertrauen geschaffen 
• Verständnis und der Dialog gefördert 
• Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit hervorgerufen 
• Interesse an öffentlichen Veranstaltungen, Abstimmungen und Wahlen gesteigert und die 

politische Partizipation begünstigt 
• Zustimmung und Unterstützung für Visionen, Ideen und Projekte gewonnen 
• Verständnis und Kenntnisse über die Aufgaben und die Leistungen gefördert 
• Identifikation und Arbeitszufriedenheit verstärkt 
• Gerüchte, Unklarheiten und Spekulationen möglichst verhindert 

werden. 

 

4 Grundsätze der Kommunikation 
 

Der Gemeinderat, die übrigen Behörden und die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung halten 
sich bei der Kommunikation an folgende Grundsätze: 

Wir kommunizieren sachlich und ehrlich 

• Wir kommunizieren sachlich über Ereignisse, Entscheide und Prozesse. 
• Nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden; aber alles was gesagt wird, muss wahr sein. 
• Glaubwürdig informiert, wer auch negative Sachverhalte und unbefriedigende Entwicklungen 

kommuniziert. 

Wir kommunizieren aktiv und aktuell 

• Wir kommunizieren aus eigenem Antrieb, möglichst schnell und aktuell. 
• Der Persönlichkeits- und Datenschutz sowie das Amtsgeheimnis stehen grundsätzlich über 

dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung und der Mitarbeitenden. Können wir aus be-
stimmten Gründen nicht oder noch nicht informieren, geben wir diese Gründe bekannt. 
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Wir kommunizieren bevölkerungs- und personalnah sowie mediengerecht 

• Wir kommunizieren in Bezug auf Zeitpunkt, Mittel und Inhalt ausgerichtet auf die anvisierte 
Zielgruppe in einer auch für Laien leicht verständlichen Sprache. 

• Alle Mitglieder einer Zielgruppe sind gleich zu behandeln. 

Wir kommunizieren intern vor extern 

• Wir kommunizieren mit Behörden und Mitarbeitenden zeitlich vor der Öffentlichkeit oder 
zumindest zeitgleich. 

• Mit direkt Betroffenen kommunizieren wir zuerst. 

Wir kommunizieren persönlich 

• Was persönliche Betroffenheit auslöst, wird persönlich kommuniziert. 
• Wir überzeugen durch persönliche Kommunikation. Dabei achten wir auf unser Verhalten 

und Erscheinungsbild. 
• Briefe, Verfügungen, E-Mails und andere Dokumente sind grammatikalisch korrekt, sachlich, 

höflich, klar und empfängergerecht formuliert. 

 

Sowohl für die interne wie auch für die externe Kommunikation ist ein einheitliches Erscheinungsbild 
(CI/CD) unerlässlich. Dieses gilt für alle internen Aktivitäten und Instrumente (Briefschaften, Signatu-
ren usw.) wie auch für die externen Instrumente (Publikationen, Beschriftungen usw.)  
Die Abteilung BKOM sorgt für die Einhaltung des CI/CD und stellt hierfür Vorlagen zur Verfügung. 

5 Zielgruppen und Ansprechpartner 
 

Die Zielgruppen und Ansprechpartner der Gemeinde Binningen sind (in alphabetischer Reihenfolge): 

• Ansässige und potentiell sich ansiedelnde Einwohnerinnen und Einwohner 
• Ansässige und potentiell sich ansiedelnde Unternehmen 
• Gäste und potentielle Gäste 
• Gemeinden bzw. Nachbargemeinden 
• Kantonale Amtsstellen 
• Kirchen 
• Medien 
• Mitarbeitende der Gemeinde Binningen (inkl. ehemalige Mitarbeitende) 
• Politisch Behörden und Organe (inkl. ehemalige Behördenmitglieder) 
• Ortsparteien 
• Ortsvereine 
• Verbände, Institutionen und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts 
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6 Verantwortung und Zuständigkeiten 
 

Die politische Verantwortung des Gemeinderates für Inhalt, Form, Adressaten und Timing der Kom-
munikation ist nicht delegierbar. Der Leiter Behördendienste und Kommunikation (BKOM) übt die 
Funktion des Kommunikationsbeauftragten des Gemeinderats und der Verwaltung aus. Er ist für die 
Umsetzung des Kommunikationskonzepts zuständig. Bei Bedarf wird er durch den Verwaltungsleiter 
unterstützt. 

 

6.1 Informationen mit politischem Charakter 
 

Für Informationen mit übergeordneter oder überregionaler Tragweite ist das Gemeindepräsidium 
verantwortlich. Bei wichtigen Informationen orientiert es die zuständigen Mitglieder des Gemeinde-
rats und den Verwaltungsleiter sowie den Kommunikationsverantwortlichen über die erteilten Aus-
künfte. 

Grundsätzlich ist das Gemeindepräsidium für politische Aussagen und Auskünfte gegenüber den Me-
dien zuständig. Im Einzelfall kann diese Zuständigkeit an das jeweils zuständige geschäftskreisführen-
de Mitglied des Gemeinderats delegiert werden. 

Die Kommunikation nach aussen erfolgt in Absprache mit dem Kommunikationsverantwortlichen. 

 

6.2 Informationen mit fachlich-betrieblichem Charakter 
 

Für Informationen mit fachlich-betrieblichem Charakter, die eine einzelne Abteilung der Gemeinde-
verwaltung betreffen, sind die Abteilungsleitenden zuständig. Sie orientieren das zuständige Ge-
meinderatsmitglied, den Verwaltungsleiter sowie den Kommunikationsverantwortlichen über die 
erteilten Auskünfte. Betrifft eine Information mehrere Abteilungen, sprechen sich die Abteilungslei-
tenden und der Kommunikationsverantwortliche ab.  

Für Auskünfte gegenüber den Medien ist grundsätzlich der Kommunikationsverantwortliche zustän-
dig. Im Einzelfall kann diese Zuständigkeit an den jeweils zuständigen Abteilungsleitenden delegiert 
werden. 

Für Informationen, die die Gemeindeverwaltung als Ganzes betreffen, ist der Verwaltungsleiter zu-
ständig. Der Verwaltungsleiter sowie die Abteilungsleitenden können zudem weitere Mitarbeitende 
der Verwaltung ermächtigen, zu einem bestimmten Fachbereich Auskünfte zu erteilen. Auch hier gilt 
die Orientierungspflicht. 

Bei Abwesenheiten oder im Verhinderungsfall sind die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Ge-
meindepräsidiums, der zuständigen Mitglieder des Gemeinderats, des Verwaltungsleiters und der 
Abteilungsleitenden für Auskünfte zuständig. 
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6.3 Äusserungen der Mitarbeitenden  
 

Äusserungen der Mitarbeitenden der Gemeinde nach aussen werden sowohl durch die Schweige-
pflicht (§ 26 Personalreglement) als auch durch die Treuepflicht eingeschränkt. 

Mitarbeitende der Gemeinde haben sich Äusserungen zu enthalten, die das Vertrauen der Allge-
meinheit in das Gemeinwesen und damit dessen Ansehen schädigen. 

Allfällige Kritik ist grundsätzlich intern anzubringen. 

 

 

Die unter Abschnitt 6. genannten Zuständigkeiten gelten grundsätzlich auch bei grösseren Ereignis-
sen, Krisen- oder Notfallsituationen (siehe dazu Abschnitt 10. Krisenkommunikation). 
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7 Externe Kommunikation – Öffentlichkeitsarbeit  
 

Die Gemeinde Binningen informiert mit sachdienlichen Kommunikationsmitteln über ihre Tätigkeit 
und nimmt Stellung zu grundlegenden Fragen. Ziel ist es, die Öffentlichkeit über die Tätigkeiten der 
Behörden und der Verwaltung zu informieren, deren Wirken nachvollziehbar zu machen und den 
Dialog mit den Einwohnerinnen und Einwohnern, den Parteien, der Wirtschaft, den Interessen-
verbänden, Vereinen und Organisationen zu pflegen (siehe dazu: Abschnitt 3. Ziele). In der Regel 
werden alle öffentlichen Informationen, die an externe Ansprechpartner übermittelt werden, auf der 
Webseite www.binningen.ch publiziert. 

 

7.1 Medienarbeit 
 

7.1.1 Proaktive Medienarbeit 
 

Je nach Inhalt und Relevanz des Themas steht die Gemeinde Binningen mit verschiedenen Medien in 
Kontakt. Dem Binninger Anzeiger als lokale Wochenzeitung kommt dabei für die Publikation der 
«Amtlichen Publikationen» eine besondere Stellung zu. 

Die Medien werden rechtzeitig mit entsprechenden Medien-Unterlagen beliefert (Mitteilungen, Stel-
lungnahmen des Gemeinderats, Einwohnerratsvorlagen, Berichte etc.). Diese werden auch im Inter-
net publiziert. In den Mitteilungen und Berichten der Gemeinde werden jeweils die zuständigen Aus-
kunftspersonen angeführt. Bei Bedarf werden in ausgewählten Medien Inserate geschaltet. Die Ko-
ordination der proaktiven Medienarbeit übernimmt der Kommunikationsverantwortliche. 

Medienverteiler 

Um mit den Medien in Kontakt zu treten, ist ein stets aktueller Medienverteiler von grosser Bedeu-
tung. Dieser ist detailliert und zielgruppengenau recherchiert. Der Kommunikationsverantwortliche 
sorgt für die regelmässige Aktualisierung der Ansprechpartner auf dem Medienverteiler. 

Medienmitteilung 

Die Medienmitteilung ist der direkte Weg, um eine Botschaft an die Medien zu bringen. Es gilt die 
folgende Grundregel: Eine Medienmitteilung wird nur dann versandt, wenn die Nachricht Neuig-
keitswert hat. Der Inhalt einer Medienmitteilung ist im Regelfall vor dem Versand dem Gemeinderat 
zur Autorisierung vorzulegen, idealerweise im Rahmen einer Gemeinderatssitzung.  
Der Kommunikationsverantwortliche ist für die Koordination und Redaktion der Medienmitteilung 
verantwortlich. Zudem ist er neben dem zuständigen Mitglied des Gemeinderats als Auskunfts- bzw. 
Kontaktperson aufgeführt.  

Die Abteilung BKOM sendet die Medienmitteilungen zuerst an die beteiligten Personen, an die Mit-
glieder des Gemeinderats und an die Mitglieder des Einwohnerrats, bevor sie via Medienverteiler 
den Redaktionen zugestellt wird. 
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Medienkonferenz 

Eine Medienkonferenz bzw. ein Mediengespräch, evtl. mit Ortstermin, ist dann sinnvoll, wenn das 
erläuternde Gespräch zusätzlich zu einer schriftlichen Mitteilung wichtig ist oder den Medienschaf-
fenden aussergewöhnlich interessante Gesprächspartner geboten werden können. Zu einer Medien-
konferenz wird nur dann eingeladen, wenn der Inhalt dies rechtfertigt. Andernfalls soll eine Medien-
mitteilung verfasst werden. 

Der Kommunikationsverantwortliche ist für die reibungslose Organisation und Koordination der Me-
dienkonferenz verantwortlich. 

Interviews mit Medienschaffenden 

Die Mitglieder des Gemeinderats und der Verwaltungsleiter haben den Medienschaffenden für Inter-
views zur Verfügung zu stehen (siehe Abschnitt 6. Verantwortung und Zuständigkeiten). Bei Inter-
views ist von den Redaktionen das Recht auf Autorisierung einzufordern.  

Persönliche Stellungnahmen von Mitgliedern des Gemeinderats 

Persönliche Äusserungen einzelner Mitglieder des Gemeinderats zu aktuellen Themen werden klar 
als persönliche Meinung bezeichnet und gelten nicht als diejenige der Gesamtbehörde. 

Beziehungspflege 

Zur Medienarbeit gehört auch die Beziehungspflege seitens des Gemeinderats und des Verwaltungs-
leiters zu den Medienschaffenden. Dabei steht im Vordergrund, Verständnis für die Anliegen der 
Gemeindebehörden zu wecken und ein Vertrauensverhältnis zu schaffen. Die Beziehungspflege 
reicht von informellen Gesprächen bis hin zu formellen Treffen mit einem Medienschaffenden im 
kleinen Rahmen. Der Kommunikationsverantwortliche wird über bestehende Kontakte auf dem Lau-
fenden gehalten. Für die regelmässige und systematische Beziehungspflege zu Medienschaffenden 
ist der Kommunikationsverantwortliche zuständig. 

 

7.1.2 Reaktive Medienarbeit 
 

Telefonische oder schriftliche Medienanfragen werden an den Kommunikationsverantwortlichen 
weitergeleitet. Dieser wiederum beantwortet die Anfrage so schnell wie möglich oder vermittelt sie 
an die zuständige Auskunftsperson (siehe Abschnitt 6. Verantwortung und Zuständigkeiten). 

 

7.2 Elektronische Medien 
 

Internetauftritt www.binningen.ch 

Die Gemeinde Binningen führt unter www.binningen.ch eine Webseite als zentrale Kommunikations-
plattform, welche wichtige Informationen und Neuigkeiten über die Gemeinde sowie die vollständige 
Dokumentation der Medienmitteilungen, Publikationen, Einwohnerratsgeschäfte, Dossiers, etc. ent-
hält. Der Internetauftritt wird regelmässig aktualisiert. Die Inhalte werden aus verschiedenen Abtei-
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lungen und Betrieben der Gemeinde in die Seite eingepflegt. Für die Koordination, Endredaktion und 
Aktualisierung der Seite ist die Abteilung BKOM zuständig. 

Soziale Medien 

In den sozialen Medien wie Facebook, Twitter etc. ist die Gemeinde Binningen bewusst nicht präsent. 
Gegenüber den unter Abschnitt 5 genannten Zielgruppen und Ansprechpartnern kommuniziert die 
Gemeinde mit den in den Abschnitten 7 und 8 genannten Instrumenten und Kanälen.  

 

7.3 Publikationen 
 

Die Corporate Identity (CI) und das Corporate Design (CD) werden durch den Verwaltungsleiter defi-
niert. 

Bei Publikationen ist auf ein einheitliches Erscheinungsbild (CI/CD) zu achten. Verantwortlich dafür ist 
die Abteilung BKOM. 

Amtliche Publikationen 

Die amtlichen Publikationen der Gemeinde Binningen werden im Binninger Anzeiger und auf der 
Webseite der Gemeinde veröffentlicht. Auch Veranstaltungshinweise und andere Mitteilungen mit 
offiziellem Charakter werden im Binninger Anzeiger und auf der Webseite der Gemeinde publiziert. 

Abstimmungsbroschüren 

Vor kommunalen Volksabstimmungen verfasst der Gemeinderat kurze, sachliche Erläuterungen, wel-
che auch dem gegnerischen Standpunkt Rechnung tragen. Sie werden den Abstimmungsunterlagen 
beigelegt sowie auf der Webseite veröffentlicht. 

«Aus dem Gemeinderat» 

Der Gemeinderat informiert kontinuierlich über die Geschäfte aus den Gemeinderatssitzungen. Der 
Protokollführer erstellt hierfür eine Kurzzusammenfassung, welche dem Einwohnerrat zugestellt und 
im Binninger Anzeiger sowie auf der Webseite der Gemeinde publiziert wird.  

Bei wichtigen oder heiklen Geschäften beschliesst der Gemeinderat über den Inhalt und den Zeit-
punkt der Kommunikation. 

Aus aktuellem Anlass oder bei gewichtigen Themen informiert das geschäftskreisführende Mitglied 
des Gemeinderats nach Rücksprache mit dem Gemeinderat mündlich an der Einwohnerratssitzung 
unter Diversa. 

Veranstaltungskalender 

Der Veranstaltungskalender auf der Webseite ist tagesaktuell und wird von der Abteilung EWS ge-
pflegt.  
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Informationen für Neuzuziehende 

Die Gemeinde Binningen erstellt keine Informationsmappe für Neuzuzüger und Neuzuzügerinnen. 
Diese Informationen sind online auf der Website einsehbar. Verantwortlich für die Inhalte ist die 
Abteilung EWS in Absprache mit der Abteilung BKOM. 

Diverse Publikationen 

Die Gemeinde Binningen produziert bei Bedarf Broschüren, Informationsblätter und Flyer zu diversen 
Themen. Diese sind jeweils auch auf der Webseite einzusehen. Abteilungsübergreifende Publikatio-
nen werden nach Genehmigung durch den Verwaltungsleiter vom Gemeinderat verabschiedet. Ab-
teilungs- bzw. fachspezifische Broschüren werden vorgängig mit dem Verwaltungsleiter und dem 
Kommunikationsverantwortlichen abgesprochen, damit die Koordination der Informationen und das 
CI/CD der Gemeinde gewahrt bleiben. Vor Veröffentlichung muss die Zustimmung des zuständigen 
Mitglieds des Gemeinderats – und allenfalls des Gesamtgemeinderats – eingeholt werden. 

 

7.4 Veranstaltungen 
 

Bei grösseren Projekten und Vorlagen oder Themen von allgemeinem Interesse wird die Binninger 
Bevölkerung zu einem Informations- und Diskussionsanlass eingeladen. Dabei werden aktuelle oder 
zukünftige Vorhaben vorgestellt und mit der Bevölkerung diskutiert sowie Anliegen aufgenommen. 
Die Professionalität im Auftritt und Organisation muss dabei stets gewährleistet sein. 

Die Gemeinde organisiert zudem regelmässig folgende Anlässe: 

• Neujahrs-Apéro 
• 1. August-Feier 
• Empfang für Neuzuzüger und Neuzuzügerinnen 
• Wirtschaftsforum Binningen 
• Empfang für Freiwilligen-Arbeit (Tag der Freiwilligen-Arbeit) 
• Volljährigkeitsfeier (ehemals Jungbürger-Feier) 

Zudem unterstützt die Gemeinde die Durchführung von Anlässen wie Dorffest, Märkte, Fasnacht 
oder kulturelle Veranstaltungen, wenn diese die Kommunikation unter der Bevölkerung und/oder 
mit den Behördenmitgliedern fördern. Die Gemeinde kann diese Anlässe nach Bedarf ideell und/oder 
materiell unterstützen.  
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7.5 Persönliche Kontakte 
 

Sprechstunden 

Das Gemeindepräsidium steht der Bevölkerung nach Voranmeldung für Anliegen aller Art zur Verfü-
gung. 

Besprechungen 

Zur Beratung von Einwohnern, Entgegennahme von Anregungen und Reklamationen, zum Erteilen 
von Auskünften etc. können Besprechungen mit den zuständigen Mitgliedern des Gemeinderats oder 
Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung vereinbart werden. 

Wirtschaft, Gewerbe und Vereine 

Der Gemeinderat pflegt den Kontakt mit der ortsansässigen Wirtschaft, dem Gewerbe und den Ver-
einen. Auf Wunsch orientiert der Gemeinderat an Veranstaltungen oder Versammlungen dieser 
Gruppierungen kurz über seine Anliegen und Zukunftsabsichten. 

Ortsparteien und Fraktionen 

Der Gemeinderat informiert die Ortsparteien und die Fraktionen des Einwohnerrats über die 
Grundsätze und Ziele seiner Politik, über die bevorstehenden Einwohnerrats-Geschäfte sowie über 
weitere Geschäfte von allgemeinem Interesse. Dies kann mündlich an der Sitzung des Einwohnerrats, 
mündlich an der Sitzung des Büros des Einwohnerrats, über ein Schreiben an alle Parteien oder über 
ein Schreiben an alle Mitglieder des Einwohnerrats erfolgen.  

Nachbargemeinden 

Während der laufenden Amtsperiode nimmt der Gemeinderat Kontakt mit jeder Exekutive der Nach-
bargemeinden auf und vereinbart sporadisch ein Treffen. Ziele der Kontakte sind das Besprechen von 
gemeinsamen Themen sowie die Förderung des Gedanken- und Informationsaustausches. 

Partnergemeinden 

Der Gemeinderat pflegt mit regelmässigen Besuchen und Einladungen den Kontakt zu den Partner-
gemeinden. 

Tag der offenen Tür 

Sporadisch oder bei Bedarf organisiert die Gemeinde Binningen einen Tag der offenen Tür für die 
Bevölkerung. Dabei können verschiedene öffentliche Betriebe und/oder Institutionen besichtigt wer-
den. 
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7.6 Diverse Instrumente 
 

Telefonzentrale und Empfang 

Die Telefonzentrale und der Empfang in der Gemeindeverwaltung sind wichtige Visitenkarten der 
Gemeinde Binningen, denn durch sie wird häufig der erste Kontakt mit der Gemeinde hergestellt. 
Dementsprechend ist es elementar, Anrufende und Besucher und Besucherinnen freundlich will-
kommen zu heissen und zügig an geeignete Gesprächspartner zu vermitteln bzw. mit den gewünsch-
ten Informationen zu versorgen. Dies gilt analog auch für die Empfänge in den Abteilungen HOP/VTU, 
FS und SDG. 

Offizielle Schaukästen in der Gemeinde 

Wichtige Informationen und Veranstaltungshinweise für die Bevölkerung werden in den Schau- bzw. 
Informationskästen in der Gemeindeverwaltung und an neuralgischen Orten ausgehängt. Die Abtei-
lung EWS und der Werkhof sorgen für die laufende Aktualisierung. 

Plakate 

Wichtige Hinweise auf Veranstaltungen, Ausstellungen, Abstimmungen etc. werden an den gemein-
deeigenen Plakattafeln publiziert. Die Koordination hierfür liegt bei der Abteilung VTU. 

Stelleninserate 

Stelleninserate sind der erste Kontaktpunkt mit der Gemeinde als Arbeitgeberin; zudem werden dar-
aus personelle Veränderungen in der Gemeindeverwaltung ersichtlich. Dementsprechend folgen alle 
Stelleninserate, wie Publikationen generell, einer einheitlichen Gestaltungsvorlage. Nebst spezifi-
scher Ausschreibung werden Stelleninserate, sofern sie nicht Kaderstellen betreffen, immer im Bin-
ninger Anzeiger, auf der Webseite der Gemeinde und im Schaukasten der Gemeindeverwaltung ver-
öffentlicht. 

Zielgruppenspezifische Schreiben 

Zielgruppenspezifische Schreiben und Publikationen an die Bevölkerung (Elternbriefe der Abteilung 
BKS, Baustelleninformationen, Steuerrechnungen etc.) werden von der jeweiligen Absender-
Abteilung in Absprache mit dem geschäftskreisführenden Mitglied des Gemeinderats verantwortet. 

Briefe, E-Mail, Drucksachen 

Teil der externen Kommunikation ist das einheitliche Erscheinungsbild. Ein optisch einheitlicher Auf-
tritt von Briefen, E-Mail oder Drucksachen zeugt von Gradlinigkeit, Kompetenz und Koordination. 
Logo, Hausfarbe, Schrift, Gestaltungs- und Stilvorgaben bilden grundsätzlich eine Einheit und dürfen 
nicht verändert werden. Entsprechende Vorlagen werden von der Abteilung BKOM zur Verfügung 
gestellt. 
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8 Interne Kommunikation 
 

Bei allen Mitarbeitenden ist ein hoher, einheitlicher Informationsstand zu erreichen, denn informier-
te Mitarbeitende sind positiv gestimmte Imageträger. Sie sind loyal, aktiv, setzen sich für die Interes-
sen der Gemeinde ein und sind ein wichtiger Multiplikator mit hoher Glaubwürdigkeit. Gemäss dem 
Grundsatz «intern vor extern» werden alle Informationen vorgängig oder zeitgleich zu anderen An-
sprechpartnern an die Mitarbeitenden der Gemeinde weiter gegeben. 

8.1 Verantwortlichkeiten und Pflichten 
 

Kommunikation ist ein Führungsinstrument. Mitarbeitende in leitenden Positionen nehmen ihre In-
formationspflicht wahr und sind verantwortlich für die interne Kommunikation im von ihnen geleite-
ten Bereich. Dies gilt sowohl für die mündliche wie auch schriftliche Kommunikation. 

Der Dienstweg ist einzuhalten. Das heisst: Die Kommunikation im Zusammenhang mit dem Ablauf 
der Tätigkeiten innerhalb der Verwaltung läuft prinzipiell entlang der Kompetenzstruktur. Bei Fragen 
und aussergewöhnlichen Ereignissen nehmen die Mitarbeitenden mit der direkt vorgesetzten resp. 
mit der direkt nachgeordneten Stelle Kontakt auf.  

Die spezifischen Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sind in den Stellenbeschreibungen geregelt. 
Zur Weiterleitung von relevanten Informationen ist diejenige Stelle verantwortlich, welche nach Stel-
lenbeschreibung und Organigramm für den betroffenen Unternehmensbereich zuständig ist. 

Bei Konflikten versuchen die involvierten Parteien unter sich eine Lösung zu finden. Wenn keine Eini-
gung möglich ist, wird – nach vorgängiger Information der Konfliktpartner – die nächst höhere In-
stanz beigezogen.  

8.2 Bring- und Holschuld 
 

Diejenigen Mitarbeitenden, die für die Vermittlung der Kommunikationsinhalte verantwortlich sind, 
haben gegenüber den lnformationsempfängern eine sog. Bringschuld: Sie sind verpflichtet, die Mit-
arbeitenden zu informieren. 

Da es in seltenen Fällen vorkommen kann, dass Informationen nicht oder erst verspätet weiter gege-
ben werden können, kennt die Gemeinde Binningen auch die Holschuld: Mitarbeitende, die auf eine 
Information angewiesen sind oder eine solche erwarten, sind aufgefordert, sich zu erkundigen. 

8.3 Mündliche Information 
 

Für die mündliche Kommunikation stehen diverse Kanäle zur Verfügung wie informelle Gespräche 
und regelmässige Besprechungen (Teamsitzungen u.ä.). Dabei wird stets dem Grundsatz einer offe-
nen, klaren und direkten Kommunikation gefolgt. 

8.4 Schriftliche Information 
 

Ein grosser Teil der Mitarbeitenden verfügt am Arbeitsplatz über einen Computer sowie einen E-
Mail-Account. Es wird sichergestellt, dass auch Mitarbeitende ohne PC-Zugang die Information mög-
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lichst zeitgleich (postalisch, per interner Post, per Aushang u.ä.) erhalten. Verantwortlich dafür sind 
die direkten Vorgesetzten. 

8.5 Elektronische Information 
 

Die Webseite der Gemeinde Binningen www.binningen.ch ist für die Mitarbeitenden ein wichtiges 
Informationsportal. Die Gemeinde verfügt zudem über ein Extranet, in welchem die wichtigsten In-
formationen und Unterlagen (Formulare, rechtliche Grundlagen) sowie Protokolle, Adresslisten u.a. 
enthalten sind. Für die Inhalte sowie die Bewirtschaftung sind die Abteilungen und Betriebe verant-
wortlich. Auf Personalinformationen auf dem Extranet werden E-Mail-Empfängerinnen und  
-Empfänger mit einer kurzen E-Mail hingewiesen (z.B. «Binningen Intern»). Verantwortlich für die 
Redaktion und die Koordination dieser Instrumente ist der Kommunikationsverantwortliche. 

8.6 Veranstaltungen für Mitarbeitende 
 

Regelmässig oder nach Bedarf finden verschiedene interne Informationsveranstaltungen statt, bei-
spielsweise Mitarbeiteranlässe oder Informationsveranstaltungen in den Abteilungen bzw. zwischen 
den Abteilungen. 
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9 Informationsaustausch 
 

9.1 Informationsaustausch innerhalb des Gemeinderates 
 

Die Mitglieder des Gemeinderates informieren sich anlässlich der Gemeinderatssitzung gegenseitig 
und frühzeitig über die laufenden Geschäfte in ihren Geschäftsbereichen. Bei aussergewöhnlichen 
Vorkommnissen informieren die Mitglieder des Gemeinderats unverzüglich das Gemeindepräsidium 
und den Verwaltungsleiter. 

In Absprache mit dem Gemeindepräsidium können bei Bedarf Abteilungs- oder Ressort-Leitende zu 
Gemeinderatssitzungen eingeladen werden. Sinngemäss gilt dies auch für Vertretungen aus weiteren 
Behörden, Kommissionen und Institutionen oder für externe Experten. 

 

9.2 Informationsaustausch Gemeinderat – Fachgruppen/Delegationen/Ausschüsse 
 

Die gemeinderätlichen Fachgruppen, Delegationen und Ausschüsse u.ä. informieren den Gemeinde-
rat regelmässig und persönlich oder anhand von Protokollen über die Geschäfte ihres Aufgabenbe-
reichs, soweit sie auch für die Tätigkeiten des Gemeinderats von Belang sind. Das gleiche gilt für den 
Gemeinderat gegenüber seinen Kommissionen, Fachgruppen und Delegationen.  

Ausnahme: Informationen, welche aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen geschützt sind. 

 

9.3 Informationsaustausch Gemeinderat – Einwohnerrat 
 

Die Kommunikation mit dem Einwohnerrat richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (Antrag des 
Gemeinderats, Beantwortung parlamentarischer Vorstösse etc.). 

Der Einwohnerrat ist wenn immer möglich vor den Medien bzw. vor der Öffentlichkeit zu informie-
ren. 

Das Büro des Einwohnerrats wird regelmässig über die Jahresplanung der Einwohnerrats-Geschäfte 
informiert.  

Der Informationsaustausch mit dem Präsidium des Einwohnerrats, mit dem Büro des Einwohnerrats, 
mit den Kommissionen oder den Kommissions-Präsidien erfolgt nach Absprache mit dem Gemeinde-
rat über das Sekretariat des Einwohnerrats oder persönlich. 

Die Unterlagen zu den Sitzungen des Einwohnerrats werden den Mitgliedern des Einwohnerrats in 
schriftlicher Form zugestellt und stehen zudem auf der Webseite als Download zur Verfügung. 
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9.4 Informationsaustausch Gemeinderat – Fachbehörden (Primarschulrat / Musikschulrat / 
Sekundarschulrat / Sozialhilfe-Behörde / Wahlbüro) 
 

Der Informationsaustausch mit den Fachbehörden wird bei Bedarf durch den Vertreter des Gemein-
derats in diesen Gremien (Wahlbüro: durch den Verwaltungsleiter) sichergestellt. 

 

9.5 Informationsaustausch Gemeinderat – Verwaltungsleiter / Verwaltung 
 

Der Verwaltungsleiter informiert den Gemeinderat anlässlich der Gemeinderatssitzungen über aktu-
elle Themen aus der Verwaltung. 

Der Verwaltungsleiter informiert die Abteilungsleitenden in der Regel am Tag nach der Sitzung im 
Rahmen der Verwaltungsleitungssitzung über die für sie relevanten Entscheide des Gemeinderats. 

Die Abteilungsleitenden orientieren ihrerseits auf angemessene Weise ihre Mitarbeitenden über die 
wesentlichen Geschäfte des Gemeinderats. 

 

9.6 Informationsaustausch innerhalb der Verwaltung 
 

Der Verwaltungsleiter und die Abteilungsleitenden informieren sich mindestens zweimal pro Monat 
gegenseitig und frühzeitig über laufende Geschäfte und Projekte. Der Verwaltungsleiter koordiniert 
abteilungsübergreifende Geschäfte und Projekte. 

Die Abteilungsleitenden informieren sich im Rahmen der wöchentlichen Verwaltungsleitungssitzung 
gegenseitig und frühzeitig über die laufenden Geschäfte und Projekte und koordinieren das weitere 
Vorgehen. 
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10 Krisenkommunikation / Kommunikation in besonderen Lagen 
 

10.1 Grundsatz 
 

Die in diesem Konzept festgehaltenen Kommunikationsgrundsätze gelten auch in Krisensituationen. 

Für Einsätze bei ausserordentlichen Ereignissen ist in erster Linie die Kantonspolizei Basel-Landschaft 
für die Kommunikation zuständig. 

Im Fall von Katastrophen und Nothilfe trägt in der Regel der Regionale Führungsstab die Kommunika-
tionsverantwortung. 

 

10.2 Krisenteam: Verantwortlichkeiten 
 

Das Gemeindepräsidium leitet das Krisenteam oder bestimmt den Leiter des Krisenteams. 

Informationen erfolgen nur über den Sprecher bzw. den Kommunikationsverantwortlichen des Kri-
senteams. Durch einzelne Gemeinderäte oder Mitarbeitende erfolgt keine Kommunikation. 

  



21 
 

11 Inkraftsetzung 
 

Dieses Kommunikationskonzept löst die «Leitlinien zur Information und Kommunikation des Ge-
meinderates» vom 11. November 2008 ab und tritt per 1. August 2017 in Kraft. Es kann durch den 
Gemeinderat jederzeit geändert oder ergänzt werden. 

 

Gemeinderat Binningen 

 

Mike Keller, Gemeindepräsident  Christian Häfelfinger, Verwaltungsleiter 
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